
Gemeindeinitiative für faire Liegenschaftssteuern 

Die nachfolgenden Stimmberechtigten der Stadt Thun stellen gestützt auf Artikel 22 der Stadt-
verfassung das folgende Begehren: 

Der Satz der Liegenschaftssteuer ist von 1,2 auf 1,0 Promille des amtlichen Wertes anzu-
passen. 
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Es dürfen nur die in der Gemeinde Thun stimmberechtigten Personen unterschreiben. Wer sich bei der 
Unterschriftensammlung bestechen lässt oder jemand anderen besticht, mit einem anderen Namen als 
seinem eigenen unterschreibt oder auf eine andere Weise das Ergebnis der Unterschriftensammlung 
fälscht, macht sich strafbar (Art. 281 und 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB, SR 
311.0]).  

Beginn Unterschriftensammlung: 13.09.2022 (Ablauf Sammelfrist: 12.09.2023) 

Die unterzeichnende Amtsperson [Stimmregisterführerin/ Stimmregisterführer] bescheinigt hiermit, dass die vor-
stehenden Unterzeichnerinnen und Unterzeichner im Zeitpunkt des Eingangs des Unterschriftenbogens in der 
Gemeinde Thun stimmberechtigt waren.  

Eingang Unterschriftenbogen: ___________________________[Datum] 

Anzahl bescheinigte Unterschriften: _____________ Amtsstempel: 
Ort und Datum: ______________________________________ 

Unterschrift: ________________________________________ 

Das Initiativkomitee, bestehend aus den nachstehenden Mitgliedern, ist berechtigt, diese Gemeindeinitiative mit 

Mehrheitsbeschluss zurückzuziehen: Valentin Borter, Untere Wart 59, 3600 Thun, Philipp Deriaz, Fellerstrasse 

9, 3604 Thun, Reto Schertenleib, Fischerweg 47, 3600 Thun. 

Diesen Initiativbogen bis spätestens Initiativkomitee für faire Liegenschaftssteuern 
am 1. September 2023 einsenden an: c/o Reto Schertenleib 

Fischerweg 47 
3600 Thun 



Erläuterungen zur Gemeindeinitiative 
für faire Liegenschaftssteuern 

Was ist die Liegenschaftssteuer? 
Bei der Liegenschaftssteuer handelt es sich um eine Objekts-
teuer, die auf dem vollen Wert von Grundstücken in Privatei-
gentum berechnet wird, ohne dass die darauf lastenden 
Schulden berücksichtigt werden, diese also nicht in Abzug 
gebracht werden können.  

Wie ist die Situation im Kanton Bern und in der 
Stadt Thun? 
Im Kanton Bern ist die Liegenschaftssteuer eine fakultative 
Gemeindesteuer. Das heisst, die Erhebung ist für die Ge-
meinden freiwillig. Den Steuersatz können sie, bis zu einem 
Maximum von 1,5 ‰ des amtlichen Grundstückwerts, selbständig festlegen. In Thun liegt der aktuelle 
Liegenschaftssteuersatz bei 1,2 ‰. 

Die allgemeine Neubewertung und ihre Auswirkungen 
Im Jahr 2020 wurden im Kanton Bern sämtliche nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke neu bewertet. 
Die Folge in der Stadt Thun: Ein durchschnittlicher Anstieg um 26,78% der amtlichen Werte von Wohn-
eigentum. 

Amtlicher Wert vs. Steuersatz 
Die Höhe der Liegenschaftssteuern ist abhängig von zwei variablen Faktoren: Dem durch die kantonale 
Steuerverwaltung festgesetzten amtlichen Wert einerseits sowie dem durch die Gemeinde festgelegten 
Steuersatz anderseits. Mit der Neubewertung der amtlichen Werte hat sich eine der beiden Variablen 
massgeblich verändert. Die Konsequenz: Eine kalte Steuererhöhung um 2,49 Mio. CHF für Thunerinnen 
und Thuner. 

Die Veränderung der einen Variable erfordert die Anpassung der anderen 
Für Fairness bei der Liegenschaftsbesteuerung: Um das steuerliche Gleichgewicht wiederherzustellen, 
ist der Satz der Liegenschaftssteuer nun ebenfalls anzupassen. Davon profitieren auch Mieter/innen: 
Mit einer fairen Festsetzung der Liegenschaftssteuer bei gleichbleibender steuerlicher Belastung müs-
sen die Wohnungsmieten durch die Eigentümer/innen nicht erhöht werden. 

Ziel der Initiative 
Das Ziel der Initiative ist es, die aufgrund der allgemeinen Neubewertung der nichtlandwirtschaftlichen 
Grundstücke resultierende steuerliche Mehrbelastung zu kompensieren und den Liegenschaftssteuer-
satz auf 1,0 ‰ anzupassen. Der Stadt Thun entstehen dadurch keine Verluste – im Gegenteil: Bei 
Annahme der Initiative verbleiben immer noch rund 0,5 Mio. CHF mehr in der Stadtkasse als vor der 
allgemeinen Neubewertung. 

Warum «nur» eine Anpassung des Steuersatzes und nicht gleich die Abschaffung der 
Liegenschaftssteuer? 
Mit dem heutigen Steuersatz von 1,2 ‰ fliessen jährlich rund 12 Mio. CHF in die Thuner Stadtkasse. 
Eine vollständige Abschaffung wäre mit einschneidenden Verzichten oder gar einer Erhöhung der Ge-
meindesteuer verbunden. Das ist nicht im Interesse der Initianten. 

Mehr Informationen unter: www.faire-steuer.ch 

Ein JA für faire Liegenschaftssteuern empfehlen: 

www.faire-steuer.ch

